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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1971

Norm

StGB §16 G

StGB §127 B2

Rechtssatz

Ein Diebstahlsversuch wird nicht dadurch stra3rei, daß der Täter anstelle eines nicht erreichbaren konkret in Aussicht

genommenen Objektes ein anderes Objekt desselben Besitzers entzieht.

Entscheidungstexte

9 Os 110/71

Entscheidungstext OGH 18.10.1971 9 Os 110/71

13 Os 86/03

Entscheidungstext OGH 23.07.2003 13 Os 86/03

Vgl; Beisatz: Rücktritt nach §16 Abs1 StGB erfordert bei versuchtem Diebstahl ein dieser Bestimmung

entsprechendes Verhalten in Ansehung aller bei ein und derselben Tat wegzunehmen versuchten Gegenstände.

Nur dann kann davon die Rede sein, dass der Täter - je nach Konstellation - "die Ausführung" aufgegeben oder

(bei Beteiligung mehrerer) verhindert oder "den Erfolg" abgewendet hat. (T1)
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